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Antrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Nikolaus Kraus, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, 
Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Felbinger, Thorsten 
Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann 
Häusler, Dr. Leopold Herz, Peter Meyer, Alexander 
Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard 
Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Anzeigepflicht für die Pferdeerkrankung „Druse“ 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
desebene für die Aufnahme der Pferdeerkrankung 
Druse (Coryza contagiosa equorum oder Adenitis equo-
rum) in die Verordnung über anzeigepflichtige Tier-
seuchen (TierSeuchAnzV) einzusetzen. 

Begründung: 

Die Druse ist eine durch das Bakterium Streptococcus 
equi verursachte hoch kontagiöse und auszehrende 
Pferdeerkrankung. Sie ist weltweit verbreitet und lässt 
Pferde in unterschiedlicher Ausprägung mit teils ho-
hem Fieber vor allen Dingen an den respiratorischen 
Organen sowie Lymphknoten erkranken. Der Erreger 
wird von Pferd zu Pferd durch Nasensekret, Ausfluss 
aus den Lymphknoten und Husten verbreitet. Tiere, 
die die Bakterien ausscheiden, kontaminieren Gegen-
stände im Stall wie z.B. Futter, Ausrüstung, Kleidung, 
Wasserbehälter, Pflegezeug und Einstreu. Die Ver-
breitung der Bakterien kann auch über Fliegen im 
Bestand erfolgen. Die Bakterien können in der Erde 
etwa drei Tage und im Wasser vier bis sechs Wochen 
überleben. Pferde mit Druse sollte man für sechs bis 
acht Wochen isoliert halten. Dabei ist auf strengste 
Hygiene und Desinfektion zu achten, um die Bakterien 
nicht z.B. durch die Kleidung, Eimer oder die Tierarz-
tausrüstung auf gesunde Pferde zu übertragen. Bevor 
die geheilten Pferde wieder in die Herde integriert 
werden, sollten sie labordiagnostisch anhand von 
Nasentupfern als Nichtausscheider klassifiziert sein. 
Geheilte Pferde können noch lange infektiös sein und 
sollten deshalb für mindestens weitere acht Wochen 
nach Abklingen der Symptome isoliert bleiben und 
anschließend anhand von Nasentupferproben labor-
diagnostisch als Nichtausscheider bestätigt werden. 
Da die Druse nicht nur den Pferden zusetzt, sondern 
deren bestimmungsgemäßen Gebrauch durch den 
Besitzer verhindert, sowie Stalleigentümern durch die 
besonderen Hygienemaßnahmen zusätzlich Arbeit 
und Kosten verursacht – es ist auch daran zu denken, 
dass Kliniken wegen der hohen Ansteckbarkeit keine 
an Druse erkrankten Pferde aufnehmen wollen oder 
können – ist eine Anzeigepflicht die einzige Maßnah-
me, mit der diese Tierseuche bekämpft werden kann. 
Um eine Ausbreitung der Druse zu verhindern ist 
dringend ein innergemeinschaftliches Verbringen so-
wie eine Ein- und Ausfuhr zu unterbinden. Eine An-
zeigepflicht würde dazu führen, dass Schutzmaßre-
geln gegen besondere Seuchengefahr, insbesondere 
eine Stallsperre zu verhängen wäre. 

Ein offener, ehrlicher Umgang mit der Situation sowie 
eine gute Zusammenarbeit sind maßgeblich und ent-
scheidend für eine erfolgreiche Bekämpfung. Ein Ver-
schleiern der Situation oder ein leichtfertiger Umgang 
mit dieser hochansteckenden Erkrankung können zu 
schwerwiegenden Folgen und einer nicht endenden 
Ansteckungskette führen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Nikolaus Kraus u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/16769 

Anzeigepflicht für die Pferdeerkrankung "Druse" 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Nikolaus Kraus 
Mitberichterstatter: Alexander Flierl 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 70. Sit-
zung am 1. Juni 2017 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Niko-
laus Kraus, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann 
Häusler, Dr. Leopold Herz, Peter Meyer, Alexander Muthmann, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl 
Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄH-
LER) 

Drs. 17/16769, 17/17685 

Anzeigepflicht für die Pferdeerkrankung „Druse“ 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Listennummern 15 und 53. Es sind dies 

der Antrag der Abgeordneten Scheuenstuhl, von Brunn, Woerlein und anderer (SPD) 

betreffend "Kinderschutz ernst nehmen – kein Glyphosat-Einsatz auf von Kindern ge-

nutzten Flächen" auf der Drucksache 17/17137 und der Antrag der Abgeordneten 

Schorer-Dremel, Dr. Hünnerkopf, Brendel-Fischer und anderer (CSU) betreffend "Um-

weltschonender Einsatz von Glyphosat" auf der Drucksache 17/16744. Der Aufruf er-

folgt morgen am Ende der Tagesordnung.

(...)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Über die übrigen Vorgänge auf der Liste lasse ich 

nun abstimmen. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen 

Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

in diesem Fall wohl alle. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Enthaltungen? – Auch 

keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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